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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 8564/J der 

Abgeordneten Mag. Gerhard Kaniak, Peter Wurm und weiterer Abgeordneter betreffend 

Budget 2022 Gesundheit Wirkungsziel 4 BMSGPK wie folgt: 

Frage 1: 

 Warum haben Sie sich als Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz für dieses Wirkungsziel 4 entschieden? 

Als zuständiger Minister für alle Agenden rund um die Lebensmittelsicherheit und das 

Veterinärwesen ist es mir ein besonderes Anliegen und auch eine Verpflichtung, einerseits 

die österreichische Bevölkerung durch sichere und klar gekennzeichnete Lebensmittel, 

Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel vor Gefahren zu schützen. Andererseits 

müssen sowohl die Tiergesundheit als auch der Tierschutz aller Tiere in menschlicher Obhut 

– egal ob Heim- oder Nutztiere – sichergestellt werden. Daher habe ich mich, wie auch 

schon meine Vorgänger:innen, als klares Zeichen für dieses Wirkungsziel entschieden. 
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Wie im Bericht zur Wirkungsorientierung UG 24 ausgewiesen, wurden als diesbezügliche 

gut monitierbare Kennzahlen zur Evaluierung der Erreichung des Wirkungsziels festgelegt: 

 24.4.1 lebensmittelbedingte Krankheitsausbrüche [Anzahl] 

 24.4.2 Beanstandungsquote bei Probenziehungen [%] 

 24.4.3 gesundheitsschädliche Proben [Anzahl] 

 24.4.4 Tiergesundheitsstatus Österreichs [Anzahl] 

 24.4.5 Tierschutz macht Schule: bestellte und ausgegebene Bildungsprint- 

materialien [Anzahl] 

Frage 2 und 3: 

 War dieses Wirkungsziel in der Vergangenheit, d.h. in den Jahren 2020 und 2021 

jemals in Gefahr, dass es für 2022 so prominent festgelegt werden muss? 

 Wie stellt sich das Wirkungsziel „Vorsorgender Schutz der Gesundheit der 

Verbraucher: innen insbesondere durch sichere Lebensmittel, 

Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel sowie durch ausreichend klare 

Informationen zur Lebensmittelqualität und Ernährung. Sicherstellung der 

Tiergesundheit und des Tierschutzes, um die Erwartungen der Verbraucher:innen 

gerecht zu werden und den Tier- und Warenverkehr zu gewährleisten." im BMSGPK 

konkret dar? 

In den genannten Bereichen ist permanente Wachsamkeit und kontinuierliche 

Verbesserung der Regelungen ein wichtiges Ziel, denn es besteht immer die Gefahr, dass 

das festgelegte Wirkungsziel nicht erreicht wird. Sei es zum Beispiel durch einen Ausbruch 

einer Tierseuche bzw. Tierkrankheit oder auch durch erkrankte Personen, hervorgerufen 

durch pathogene Mikroorganismen in oder auf Lebensmitteln. 

Im Bereich der Lebensmittelsicherheit werden täglich eine Vielzahl von Bestrebungen 

unternommen, dass alle Lebensmittel auf dem österreichischen Markt sicher sind und die 

österreichische Bevölkerung gesunde Lebensmittel kaufen kann. Es kann jedoch passieren, 

dass durch pathogene Mikroorganismen wie zum Beispiel Listerien oder Salmonellen oder 

andere Verunreinigungen Gefahr von Erkrankungen besteht.  

Im Bereich der Tiergesundheit zeigt sich aktuell, dass die Aviäre Influenza auch Österreich 

erreicht hat und die Afrikanische Schweinepest in umliegenden Ländern bereits auftritt. 
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Daher gehen eine Vielzahl an Bestrebungen in meinem Ressort in Richtung Bekämpfung und 

Auslöschung von Tierseuchen. Außerdem wird durch den Nachweis der Freiheit von 

diversen Tierkrankheiten bzw. -seuchen, welche vom Tier und dessen Produkten (z. B. 

Milch) auch auf den Menschen übertragen werden und schwere Krankheiten hervorrufen 

können, dem Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten sowie der Menschen, die aus 

beruflichen Gründen engen Kontakt mit den genannten Tieren haben, Rechnung getragen. 

Eines der zentralsten Anliegen des am 1.1.2005 in Kraft getretenen Tierschutzgesetzes ist 

die Förderung des Tierschutzes durch Bund, Länder und Gemeinden. Ein weiteres zentrales 

Anliegen besteht darin, das Verständnis der Öffentlichkeit und insbesondere der Jugend für 

den Tierschutz zu wecken. 

Daher ist dieses Wirkungsziel aktueller denn je und daher ein wichtiger Bestandteil der 

Arbeit meines Ressorts.  

Fragen 4 und 5: 

 Gibt es Überlegungen das Wirkungsziel „Vorsorgender Schutz der Gesundheit der 

Verbraucher:innen insbesondere durch sichere Lebensmittel, 

Gebrauchsgegenstände und kosmetische Mittel sowie durch ausreichend klare 

Informationen zur Lebensmittelqualität und Ernährung. Sicherstellung der 

Tiergesundheit und des Tierschutzes, um die Erwartungen der Verbraucher:innen 

gerecht zu werden und den Tier- und Warenverkehr zu gewährleisten. " zu ändern? 

 Wenn ja, wann und aus welche Gründen? 

Nein. Aus den unter den Antworten zu den Fragen 2 und 3 genannten Gründen ist eine 

Änderung derzeit nicht geplant. 

Frage 6: 

 Welche alternativen Wirkungsziele hätte es zu diesem Wirkungsziel gegeben? 

Keine. 
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Frage 7: 

 Wurden diese im BMSGPK bzw. in Ihrem Kabinett oder im Generalsekretariat 

diskutiert? 

Nein. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Wolfgang Mückstein 
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